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(54) Sicherheitsschloss

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsschloß,
insbesondere ein selbstverriegelndes Schloß, mit
wenigstens einer Schloßfalle (5) und einem Riegel (4),
welcher über einen Schließzylinder (8) und eine geteilte
Drückernuß (7) betätigbar ist.

Um ein besonders kostengünstig herstellbares und
relativ schmales Sicherheitsschloß zu schaffen, ist eine
Kupplungseinrichtung mit zwei Zahnstangen (40,41)
vorgesehen, welche deckungsgleich ausgebildet sind
und in Panikfunktion oder Freilauffunktion angeordnet
werden können. Die Zahnstangen (40,41) werden über-
einander angeordnet und stehen mit Zähnen der Innen-
und Außennuß kämmend in Eingriff. Eine elektroma-
gnetische Kupplung wird mit Hilfe eines Kupplungshe-
bels (48) erreicht, welcher direkt oder indirekt in
Abhängigkeit von der Funktion der Zahnstangen
(40,41) an jeder Zahnstange (40,41) fixierbar ist und mit
einem Kupplungselement der Zahnstangen (40,41) in
Eingriff bringbar ist.
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